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Was bieten wir Ihnen nach der Kur?

In einem persönlichen Gespräch können wir an 
den heilsamen Erfahrungen Ihrer Kur ansetzen 
und gemeinsam überlegen, wie Sie diese in Ihren 
Alltag übertragen.

Bei Bedarf oder auf Wunsch vermitteln wir Sie 
auch gerne zu weiteren Fachdiensten.

Wussten Sie schon...

...dass Sie einen Rechtsanspruch (SGB V §38) bei 
Ihrer gesetzlichen Krankenkasse auf den Einsatz 
einer Familienpflegerin haben, wenn mindestens 
ein Kind im Haushalt lebt, das unter zwölf Jahren 
alt oder behindert ist?

...dass der Pflegelotse des Caritasverbandes im 
Tauberkreis e.V. Sie über alle Hilfsmöglichkeiten 
bei der Betreuung Ihres pflegebedürftigen 
Angehörigen beraten und unterstützen kann?

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und vereinbaren 
einen Termin in unserer Beratungsstelle.

Wir setzen uns dafür ein, dass Ihre Kur durch eine 
umfassende und individuelle Kurvorbereitung, der 
sorgfältigen Auswahl einer für Sie geeigneten 
Kureinrichtung und der persönlichen Kurnach-
sorge, ein nachhaltiger Erfolg wird.



 

 

Wie verläuft die Antragstellung?

• In einem Erstkontakt informieren wir Sie über 
  die Voraussetzungen für eine Mütter- oder 
  Mutter-/Vater-Kind-Kur.

• Sie erhalten die zur Beantragung 
  notwendigen Unterlagen.

• In den Vordrucken soll Ihr behandelnder Arzt 
  Ihre Krankheit und die der Kinder attestieren.

• Anhand der ausgefüllten Formulare beraten 
  wir Sie über die passenden Kureinrichtungen 
  des Müttergenesungswerkes.

• Wir stellen den Kurantrag bei Ihrer 
  Krankenkasse und reservieren mit Ihnen 
  einen Platz in der Kurklinik.

• Falls Sie für die Dauer Ihrer Kurmaßnahme 
  Unterstützung für Familienangehörige 
  benötigen, beraten wir Sie hierzu gerne.

Wer kann eine Mütter- oder Mutter-/Vater-
Kind-Kur beantragen?

Grundsätzlich alle Frauen und Männer, die 
Kinder erziehen oder Kinder erzogen haben und 
deren Arzt die Notwendigkeit einer Vorsorge- 
oder Rehabilitationsmaßnahme attestiert.

Die Kosten Ihrer Kur übernimmt die Kranken-
kasse. Die Zuzahlung je Kalendertag beträgt zur 
Zeit 10,00 Euro. Die Krankenkasse entscheidet 
über Ihren Kurantrag.

Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Ihr 
Kurantrag abgelehnt wird. In diesem Fall 
unterstützen wir Sie dabei, dass Ihr Antrag 
erneut intensiv geprüft wird.

Unser Angebot richtet sich besonders an die 
Mütter, Väter oder die Erziehungsberechtigten,

• die in ihrer körperlichen/psychischen 
  Gesundheit belastet/gefährdet sind
• die kranke Kinder oder Kinder mit 
  Behinderung erziehen
• die sich in einer Krisensituation (z.B. 
  Trennung, Trauer, Sucht, Familienkonflikte 
  etc.) befinden
• die durch die Pflege von Anghörigen belastet 
  sind

Erreichen Sie oft Ihre Grenzen oder häufig 
krank? Höchste Zeit für Gesundheit.

Wir beraten und informieren über Kurmaß-
nahmen für Frauen, Mütter und Väter mit 
Kindern.

Sie erhalten von uns Informationen und 
Beratung, ob eine Kur für Sie sinnvoll ist und in 
Frage kommt. Jeder Kur geht ein intensives 
Gespräch bei der Kurvermittlung voraus. Im 
Anschluss an die dreiwöchige Vorsorge- oder 
Rehabilitationsmaßnahme (Kur) wird eine 
Nachbetreuung angeboten.

Die Kurhäuser vom Müttergenesungswerk sind 
auf verschiedene Krankheiten, gesundheitliche 
und psychosoziale Belastungen von Müttern/ 
Vätern und Kindern ausgerichtet.

Es werden medizinische Behandlungen, 
gesundheitsfördernde Maßnahmen und psycho-
soziale Therapien für den Einzelnen kombiniert 
und angewendet.
Die Kinder werden pädagogisch betreut und - 
wenn sie kurbedürftig sind - auch medizinisch 
behandelt.

Natürlich gilt das gleiche für Väter, die ihre 
Kinder erziehen.


